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sich Iür den gewohnten W illensakt auch als unmöglıC| Das Bıld
der J1 heorie iıst nicht das des normalen Menschen Wenn die negatıve
Willenshaltung auch Nur Tür dıe wichtigeren Entschlüsse acC
wiırd, haben WIT den pathologischen Fall des ulıkers normale
Mensch hat die Fähigkeit, SICH nach Vorlührung der verschiedenen
Motive posıtıv tür das eine oder andere entscheıiden. Diese enNS-
tfat ıst ın yEW1ISSEr Beziehung selne Öchste Leistung; S1e macht Ja
die rundlage des sıttlichen andelns AuU:  D

Zur Enzyklika „Casti Connubi1i1“.
(Deutung oder Fehldeutung ihres Sinnes ?)

Von Franz ur S ]
Wenige Ochen nach dem Erscheinen der Enzyklıka „Cast! ON U-

Hı1“ VO  S 31 Dezember 1930 brachte der Osservatore Komano
(Nr. 1 VO: Januar 1931, 1, Spalte 5—06) ınier der UÜberschritt
La parola ScCIENZa“ das Ergebnis e]ıner Rundirage bei mehreren
hervorragenden ynäkologen Italıens, austührlichsten dıe Meinung's-
äußerung de: Professors Ernesto Pestalozza. Dieser stellt iest  9 daß 1n
Italıen I und. Staat 111 wesentlichen ein1g sınd 1im entschiedenen
amp: ScoCN antikonzeptionelle Praxen, Abtreibung und Sterili-
satıonsoperationen, g’laubt aber, daß heute noch, die edizin ihr
1deal, jeden aut medizinischer Indikation gründenden Abortus aus-
schalten können, noch nıcht erreicht habe, einige, weiln auch außerst
seltene Fälle g1bt, iın denen der Arzt die Schwangerschafit unterbrechen
muß und daß er in diesen Fällen weder mıiıt dem iıtalıenischen rai-
gesetz (das „dolus‘“ voraussetze), och mıiıt dem Gewissen und den
Normen der Enzyklıka ın VW ıderstreit gerate, die die dırekte
Abtreibung unbedingt verböten 1ne solche lıege aber ın den ällen,
dıe 1m Auge n nıcht VOT, da eS5 sich diesen nıcht dıe
dıiırekte 1ötung eines Unschuldigen handle, der ärztlıche Eingriff
vielmehr eINZIS darauft abzıele, die Multter VOT schwerstem Schaden

bewahren.
Diese Ausführungen Pestalozzas sınd (in rsetzung 1n mehreren

Zeıtschritften des deutschen Sprachgebietes abgedruckt und ußerdem
in Versammlungen und Besprechungen WI  erho vorgebracht worden,
melst diıe gleiche eigene Anschauung als zulässıg un richtig dar-
ZUIUN. ıtunter hat iNnan hıerbei die eutung dieser usiührungen
noch mehr hervorzuheben versucht Urc! den Mınweils, daß Professor
Pestalozza eın persönlıcher Freund des Papstes sel; daß se1ıne Aus-
tührungen in dem „Vatikanischen Dlatt“ erschienen sejlen (das 1m
Vatıkan selbst gedruckt werde und unter besonderer Auisicht des
Vatikans stehe); daß SI1e ohne jede richtigstellende oder einschränkende
Bemerkung der Redaktion verölientlich wurden, und ZWAar wenıge
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Wochen nach der Publikation der nZzy!  a, noch die Auimerk-
samkeıt weıter Kreise aut das Rundschreiben gerichtet war und
jeder Meinungsäußerung, die A dem Vatıkan kam, naturgemäß eine
besondere eutung igeleg werden mußte eine Lage, die
auch der aktıon des (Osservatore Romano nıcht un  ann eın
konnte, und eren S1€ sıch beı Veröffentlichung der usführungen
Pestalozzas ohne Z weıifel voll Wu. DSEWESCH ist Einige glaubten
eshalb, in diesen Ausführungen, wenn nıcht gerade ıne „OIfizıöse"
Interpretation der Enzyklıka, doch sicher eine Vomn wahren
Sınn nicht abweichende Auffassung sehen dürien, ja müssen,
weshalb nach ihrer Auifassung auch jeder andere diese Auifassung —

edenklich, sSe1 bloß theoretisch, q€e1 zugleıc| als Norm des prak-
tischen andelns, sıch eigen machen könne.

Sınd diese berlegungen und Schlußfolgerungen, ist dıe zugrunde
legende Auifassung Pestalozzas, soweıt 91€ sıch mıt der Frage der
sıttliıchen FErlau:!  el und den diesbezüglichen Stellen der nzyklika
efaßt, In der Tat zutreitend?

Der Beantwortung dieser Fragen SE€1 zunächst der geNauUE Wortlaut
der entscheidenden Stelle aus dem Gutachten estalozzas UuS-

geschickt.
M V1 SONO urtr: alcunı, S12 PUure rarıssımı Casl, ne1 quals

il medico costretiio r1iconoscere che la continuazıone della gravidanza
poriere! inesorabıilmente morte brevissıma scadenza la donna,
coinvolgendo naturalmente ne| es1to inTausto la creatura che SSa porta
ın SCT1O.

Se il medico 1n CAasSO del er consulta il codice V1 {rova
l’ interruziıone volontarıa della gravidanza crimiıne, egl]ı
anche che in dirıtto 11 CT 1MLNe esiste soltanto quando il dolo,

madre.
menitre eglı interverrebbe una gıiusta Uusa, 1a salvez7zza della

Certamente dovrä premunirsı ın ognı miglior modo Contro
g1Ud1Z10, C10 la praxı 1a intervenıre la necessitä dı aut0ore-

vole consulto, dopo dı che la Su2 Coscienza Civıle acquıietata.
Ed 10 OSO che POSSa PSSCTC acquietata anche la Sa

sClIenza relig10sa, in quanto opera SUu. nel Caso indicato
rivolta 1ın alcun modo alla ucCCisıione dıretta ell”’inno-
cen{ie, solo s lıberare la donna da gyravissımo male che po_
erebbe alla morte anche tiglio, ne 10 gulda malıntesa pıeta,

proiondo convincımento scientilico la ceriezza dı salvare al-
INeNO la vıta di uULna madre

se l’alta parola del Sommo Pontetice ha potuto destare in ualche
med1ico la preoccupazıone aNs10sa dı conilıtto dı COSCIeNZA, 10 HON
credo che questo allarme S12a giustificato. La grandıssıma maggıoranza
de1 medic1 sara NVvEeCE lıeta dı constatare che le direttive delle
SscCIeNZEe mediche soclalı coiıncıdono perfettamente COn quelle della
morale cattolica.‘

Was nun zunächst dıe Einstellun des Össervatore Romano selbst
diesen Ausfiührungen Pestalozzas betrifft, muß der Schluß als

voreılig bezeichnet werden, habe 1ese einftfach den seınen g-
acht. Schon dıe Überschrift AI parola sCIenZza** gy1bt dıe
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sicht der Redaktion Zu verstehen, hier iıcht ihre eigene Ansıcht,
sondern dıe VOoNn medizinıschen Fachgelehrten bringen. Daß
auch nicht iıhre Absıcht Wäl, schon dieser Stelie, wenn auch
stillschweigend, ihr persönliches Urteil über dıie gebotenen iachwissen-
schaftlichen Meinungsäußerungen bringen, zeigt dıe Tatsache,
31€e wenige Tage später eine kritische Würdigung der Stellungnahme
Pestalozzas aus ß des Kektors der Mailänder Katholischen
Universität, Fr. Agostino CGiemell: O. F ıunter der Überschrift
„Necessarıe PrecC1sazıon1“ brachte, in der Gemell:i auft dıe wenig
Fassung des Begrilfes „dırekter Tötung“ iın tachten Pestalozzas
auimerksam macht, ann seinerseıts 1nNe schärifere Umschreibung

und indiırekter Tötung bıeten un das egende Prinzip
klar herauszustellen: „Direkte Tötung e1INes osen ist immer
wıdersıttlich und unerlaubt; eline indıiırekte Tötung kann unier gewissen
Voraussetzungen erlaubt se1in.“ Die Stellungnahme des Osservatore Ro-
INAaNO kann also nıcht einselitig aus den Ausführungen Pestalozzas her-
geleitet werden; ist auch, und ZWAaTrT entscheidend, der zweıte Artikel
miıt se1iner Richtigstellung mıßverständlichen Fassung Pestalozzas

berücksichtigen.
Die entscheidende Stelle in der EntSCLNUNG Gemellis hat Tolgendenortlaut: 99 dunque aborto diıretto .  C aborto indıretto;dıretto quando costitunto da 2371011 che iImmediatamente C  ( DOsI1-tiıvamente endono ad uccidere ı1 Teto; quando C10@€ V1 la 1n (}  Udi uccıdere C  n ’azıone eif1cace, ıimmediata Ca DOS1-tıva uccidere; indırettoa INVECEe ?ahorto quando costituntoaZıonı  z che solamente in negatıvo mediato riesconoalla ucCIsSIONe del Teto; uındı ä‘ntenzione uccidere MD’azione 11CaCce, immediata posıtıiva dıuccıdere. Prımoö iıllecito SCHMPDFe perche VvVeTO volon-tarıo OMMCIdiO; INVeCe NO iıllecito permeitere indiretta-te l” aborto; C  e CIO 1n virtü del noto Principio che, quando daaZıone, In se indılferente buona PTOVENSONO due etfett., ’un UONOl”’ altro cattıvo,

V ı hanno us Proporzıonalment
81 ha Per intenzione ’eitetto buono soltanto,

azıone lecita“
graVvVı per Der-metiiere l”’efiietto cattıvo, OsservatoreRomano, Mercoledi 28 CGjennaio 1931, Numero 121,476])

übriıgen geht die Yanze eingangs angelührte Argumentation, dıe
sıch auft die J atsache ründ daß die Ausführungen Pestalozzas in
dem „Vatikanischen Blatt“ erfolgt ist, weıt über das 1el hinaus. Nıcht
alles und jedes, WAas der Osservatore Romano bringt, kann ohne weıteres
als „AÄAnsicht des Vatikans“ oder Sar des Papstes selbst bezeichnet
werden. Abgesehen Von dem „OTizıellen Teil“; dessen offizieller Cha-
rakter entweder ausdrücklich als solcher eichnet oder  3 ohne eINeEe
solche Bezeichnung, Aaus der Urc! lange a  re ständig innegehaltenenäaußeren orm als solcher leicht erkenntlich ist, können die übrıgenTeile nıcht als „Meinungsäußerungen des Heıligen Stuhles“ bezeichnet
werden; sind vielmehr anzusehen und beurteilen WIE die Artikelanderer oTOßer katholischer Tagesblätier.

f}=
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rst recht muß dıe Andeutung und Vermutung als abwegig bezeichnet
werden, der Heilige Stuhl habe das utal  en Pestalozzas utzt,
in einer acne Vomn entscheidender Bedeutung aut weniger oftizıellem
Weg einen in amtlıcher Form in Enzyklika gegebenen Lehr-
äußerungen einen weniger eindeutig klaren und einen abgeschwächten
Sinn geben Muß 1€e5 schon überhaupt als unverständıg und UNZU-

TEITIEN! abgewiesen werden, kommt züglıc| der Enzyklıka „Castı
connubt!‘* noch hınzu, hıer in einem anderen Punkt später eıne
authentische Erklärung erfolgt ist und sich her zeıgen 1äßt, welchen

Diese spätere lar-Weg INa in RKom 1n solchen en einschlägt
stellun ner strittigen Stelle erfolgte nıcht durch den Mund und dıe
Vermittlung eines Privatgelehrten, sondern eindeutig klar 1m Namen
des Apostolischen Stuhles und Tand ihre Stelle auch in dem amtlıchen
rgan der Acta Apostolicae (22 1 1930| 604)

Es erübrigt eın Wort über die S ch he Seıite der Von Pestalozza
vorgetragenen Ansıcht Wenn über jene Fälle, in enen nach ıhm
der Arzt nicht umhbhın kann, anzuerkennen, daß dıe Fortsetzung der
Schwangerschaft in kürzester eit unerbittlich ZU  z Tode iühren werde,
schreibt: eın Arzt Oonne ın olchen über eine willkürliche nter-
rechung der Schwangerschaft auch in seinem relig1ösen (jewIissen
ruhig semn, da seINeEe Maßnahme hiıer Ja nıcht aut direkte Tötung
eines Unschuldigen gerichtet sel, sondern NUur aut dıe Bewahrung der
Multter VOTr schwerstem chaden, der auch den des indes ZuUur

olge haben würde: ist diese Behauptung zu mıindesten sehr m1 6-
verständlich Es sıch in diesen Fällen durchaus dır i te
1ötung handeln; denn eiNe solche liegt auch dann VOor, wenln dıe
1ötung oder Entiernung der noch lebensunfähigen Frucht Nur als

e° gewollt ist, aut diese Weise dıe Mutter VOT dem 1 ode Oder
oschwerster gesundheitlıcher Schädigung bewahren In 1esem
ist dıe JTötung ZWAar n1ıcC ihrer selbst wıllen, wohl aber
ın sıch selbst, und ZWar als ıttel, gewollt und gewollt

€  C u Ü die Absıcht des behande‘  en Arztes zielt Ul-

nächst und unmittelbar aut dıe J1ötung DZwW. Entiernung der
Frucht ab, nicht ZW., als aut das En d zıel des ärztlıchen Eingriffes,
ohl aber als aut dessen nächstes Z1el, das als Miıttel Zzur Er-
reichung des Endzieles, der Rettung der Mutter, bewußt-gewollt
erwählt und verwirklicht wırd. Fıne solche Einstellung und eın solches
efiektives Eingreiten des Arztes genügen, dıe Eingriffshandlung
einer Tötungshandlung ges  en Und dieser Tatbestand
ist, weıl sıch Aaus der Natur der Sache, aus der inneren und Ob-
jektiven TUkKiIur der vorgenNONWNENEN andlung heraus ergebend, nO{i-
wendig ilmmer da gegeben, die ın Frage stehende ärztlıche Ma(ßß-
nahme keine andere, gleıch unmıiıttelbare Wirkung hat als die
Tötung DZWw. ntfernung der Frucht, also erst diese JTötung
(Entiernung) der letztlich gewollte Eriolg, die Rettung der Mutter, el-
reicht wird.
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Es ersichtliıch se1in, daß die Darstellung Pestalozzas auch diese
einbegreiit, ja nach dem ortlaut einbegreitfen muß, in enen die

Tötung als ıttel ZUr.: Rettung der Multter ın sıch Uun: als
mıttelbare irkung gewollt und ewırkt wırd. Von diesen
Fällen kann aber dıe Behauptung Pestalozzas nıcht en gelassen
werden, daß S1e keine direkte Tötung chu  osen
menschlichen Lehbens arstellen

Noch eın anderer Punkt der Enzyklıka hat in etzter eıt August
1931) in „JIheologie und Gilaube‘‘ 1931] 572 11.) eine Behandlung
und Deutung geiunden, die ebenfalls (wenıgstens unter eıner Rück-
S1' als mıßverständlich bezeichnet werden mImussen, die VoNn der
Deutsch-Evangelischen Korrespondenz (30 11931] Nr. Vom 16. Sep-
tember 1931, „Doppelte amtlıche ] exte“, Abs weıtergegeben wurden.

Die AAS brachten ın der etzten N ummer des Jahrganges 1930
(S 604) ein „Notandum““. das den Sınn eINe:  ' einzelnen Satzes der
Enzyklika, der siıch qaut dıe gesetzliche Sterilisierung bezıeht, klarstellt.
Es lautet: „In super10re ascıculo . 13, 505, lın 1—2, sententia
iortasse magıs perspıcua evadet, G1 10c0 ‚eorum'‘ egatur ‚reorum“ ei
0OCO ‚lıcebit, scilicet‘ legatur ‚sed“.“ In der sten Ausfertigung
lautet der hier gemeıinte Saiztenl: „NEQUEC ıd ad Nniam sceleris COTMN-
missı II} publıca auctoritate repetendam, ve] ad Tutura EOT UMN
crımina praecavenda, lıcebit, scilıcet Conira 0)4944 1US ei 1as magl-
stratıbus ciyvılibus arrogata Tacultate, . . 6, gemäß der amtlıchen lar-
stellung el id |volunt] ad Tuentiam scelerıs
mMıss1ı OCeNaM publica auctoritate repetendam, vel ad tutura 1T COT UIM
Crımına praecavenda, sed CcConira IMN 1U98 ei Tas magıstratibus Civılı-
bus arrogata facultate, . . CC

Die erste Textfassung enthält ın E  hrem SCHSUS obvıus eine q ] 1-
katıon der gyesetzlichen Zwangssterilisation als
„sittlıch nerlaubt“ |„neque ıd lıcebit“ ] auch be1 Ver-
Drechern; dıe zweıte Fassung nthält pt e I
ungnahme Frage nach der sıttlichen Zulässıgkeıit der

Nn 1 € N als ra{i-, DZWw. Vorbeugungsmaßnahme
be1 Verbrechern.

Im „Oberrheinischen Pastoralblatt“ (33 [1931] ist arauauimerksam gemacht worden, daß diese erste Jextfassung wieder einenweitlachen (und WAar entgegengesetzten) Sınn zuläßt. 1nma denoben angeiührten, be1 „nNeque““ mıt „licebit“ verbunden ırd. SOo-ann einen zweıten, be1 dem „Jicebit“ das wird zulässig se1n), Von
„neque““ losgelöst, als selbständige FEinschiebung gefaßt wırd. Hıer
würde die rlaubtheit der Straimaßnahme ichsprochen werden. In beiden en lıegt also ıne Stellungnahme
Zzweıten eiIne positive; während die
gesetzli  en Straifsterilisierung VOr, iIm ersten Fall ıne negatıve, 1M

pätere lateinısche Fassung VONneder Stellungnahme bsieht
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Zu diesem 1 atbestand die einschlägige Stelle wıird iın der doppelten
Fassung sowohl des lateinıschen Originaltextes wIıIe der deutschen
setzung austührliıch geboten sagt die oben erwähnte Zeıitschritt
S ist allerdings eın geWlsses Verhängnis, daß gerade der aupt-satz der paps  ıchen Verwer un der staatlıchen

Sterilisierungsgesetze In doppeltem Wortlaut vorliegt ...Allerdings kann UilSs ohl gerade die SCHNICHTE dieser Anderun
einen Fingerzeig dafür geben, WIeEe der Gesetzgeber selbst den endgültiggewählten ortilau ausgelegt Wissen will 576

Vater selbst approbierten Übersetzungen 1INs Deutsche, Italıenische und
„Zu merken ist, daß der zweıte lateinische ext den VO)  z eiligen

Englische entspricht. Wır haben also eine Art ückübersetzung
Von der authentischen Übersetzung 1ın den Urtext VOT uNns, und ZWal
als authentische Orrekiur des ersten Urtextes, Wenn WIr nıcht aut
künstelte Auslegungsversuche eingehen wollen, War der ersie ext
zweılellos stirenger als zweite ...“

„Z,weıtfellos ist 21s0 der zweıte miıldere lext Heılıgen V ater gut-geheißen“
ach dieser Darstellung müßte inan annehmen, daß die ersie E1D-

stellung des Papstes Steriliısierungsgesetzen die der Verwerfung
(bzw. der positiven Billiıgung) YCWESEN, daß er aber später Von dieser
Einstellung abgegangen und die erwer1ung (bzw. Billiıgung) zurückge-
NOMMen habe; daß terner diese Umstellung nach außen kundgegeben
worden s€e1 Urc! „eine Art Rückübersetzung voxnl der authentischen
Übersetzung iın den Urtext und ZWAarTr als authentische Korrektur
des ersten Urtextes“; daß inan ndlıch aus der Geschichte dieser
Anderung schlıießen dürfe, der Gesetzgeber WOo ın verstanden SEeIN,
daß die Zwangssterilisierung erbrechern nıcht verwerte. Ist
1ese Darstellung und Wegweisung zutreffend?

Wır können uns iür die Beantwortung dieser rage nicht aut
sondere Informationen ufen, glauben aber, e gebe sıch aus den
en zugänglichen Unterlagen und bekannten atsachen mıiıt Hin
eichender Sıcherheit, daß diese Wegweisung und Deutung ITIg ist.

unäachs ist niıcht recht verständlich, WaTrum die textkritische
Untersuchung iın der Fachzeitschrift ım Zusammenhang dieser Unter-
suchung kein Wort der oben mitgeteilten amtlıchen KlarstellungUrc! die AAS sagt

odann möchten WIT als nterlage tür die Iolgenden Ausführungenden ortlau der oben genannten (vatikanischen Übersetzungen geben
„NE C10O PpeCna CTr uenta da inflı
delitto COMMESSO, nNe prevenire

yogersı publica autorıtä
ıl giusto ’ onesto attrıbuendo uturı  “ lıttı deı rer Contro

„and thıs they do not
ment under the authorı

PTrOPDOSse an infliction of puniısh-Ly the state ior crime commıtted, 1OTr{o prevent future Cr Lmes Dy guilty PersSsOonSs, againstEver right and g0o0d they wısh 66
‚et cela Non point reclamer des DOUVoIirS publics S peinesanglante COIMLME ätıment d’un Ccrıme, POour revenir —  eCrimes iuturs, mal1s attrıbuant auxX Inastrats c
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71u ZWAaTr nıcht als Körperstraie Tür Verbrechen, noch
auch künftigen ergehe derse vorzubeugen,
(  S nde indem s1e alles Recht und alle Gerechtigkeit i

Was erg1ıbt sich daraus?
Diese Übersetzungen Jjegen alle VOor dem Erscheinen der authenti-

schen (lateinıischen WwIe deutschen) Herder-Ausgabe; ıhre Anfierti-
1eg‘ auch der Publiıkatıon. des lateinischen 1 extes 1m Osser-

vaiore Romano (Nr 6, VO] Januar S1€e sınd also Von diesen
beiden nabhängıgy

Diese Übersetzungen haben alle eın und denselben gemeinsamen
CGirundtext, nach dem S1e angeiertigt SINd; enn sonst äßt sıch ihre
Übereinstimmung der in rage stehenden Textstelle cht erklären.

Dieser Girundtext gab das S  WI:  erT, Wäas der Papst autoritatiıv au!:

sprechen wollte; War a1sS0 der authentische ext. Daß inan einen
andern ext ZUr Aniertigung der Übersetzungen habe usgeben
können und ausgegeben habe ist widersinnıg, als daß S eigens
widerlegen müßte.

Dieser undtexX enthielt die ur das spätere „Notandum“® als
g’eltend erklärte lateinische Fassung‘; enn 1Ur äßt sıch die dies-
bezüglıche übereinstimmende Fassung der Übersetzungen erklären (die
ıtalıenische wWIE die englische bersetzung iımmen wörtlich miıt dieser
lateinischen Frassung übereıin; dıe französische und utsche der Haupt-
sache nach, aber ei{was wenıger genau)

Die lateinische Fassung der ersten Publikation 11 Osservatore
Romano VO:  = Januar 1931 g1bt, soweıt S1E VOoNn der Fassung des den
genannten Übersetzungen zugrundeliegenden Urtextes bweıicht, nıcht
die Auffassung des Gesetzgebers wieder. Denn SoNs hätte iIiNnan auch
e1INEe entsprechende AÄnderung der authentischen UÜbersetzungen an-

laßt; oder  9 weiln dies nicht mehr möglıch WAar, Urc! das spätere „No-
tandum“‘“ die VvVoxn dem ıllen und der Auffassung des Gesetzgebers
weıichenden V.1 E  E mıit dem lateinıischen Text der
NnNannten erstiten Publikation in inklang gebracht.

Das spätere „Notandum“ hat demnach ın der Jlat nichts anderes
gelan, als den richtigen und ursprünglichen Sınn des Urtextes wiıeder
klargestellt und als geltend jestgelegt. Es andelt sich infolgedessen
nıcht, WwI1IeE es ın ThGI he1ißt, „eIne Art Rückübersetzung der
authentischen Übersetzung ın den exX y und ZW. als authentische
Korrektur des ersien Urtextes‘‘, NO auch g1bt uns „die SC
dieser nderung einen Fingerzeig aliur .37 WIE der Gesetzgeber selbst
den endgültig gewählten Wortlaut ausgelegt wissen will®. Der Text
der 1 S  S il Z e  E 1 D der eit zwıischen der Ausgabe des Ur-
tiextes ZUr Anfertigung der Übersetzungen der Zeıt der amtlıchen
Feststellung des in Zukunft geltenden J extes durch das spätere „NO-
tandum‘“ sagt überhaupt nichts über den und die Absıcht des
Gesetzgebers. Und wenn die Geschichte einer Änderung ea|  ung
verdient, ist Z  z die Geschichte, die zeigt, wie ©S
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stellung des undtextes Übersetzungen gekommen ist (um das ZU
erklären, genugt WISsen, daß ilan leıtender Stelle aut dıe
Unstimmigkeit zwıschen den authentischen Übersetzungen und der
lateinischen Fassung der erstien Publikation autmerksam wurde und 1U
die nächstliegende selbstverständliche abnahme ergruft, dıe uUr-
sprünglıche klarere Sinngebung wiederherzustellen); ist vielmehr dıe
Geschichte, die zeıgen kann, WIe der Jlext der Zwischenzeıt, der der
ersten lateinıschen Publikation, entstehen konnte und entstanden ist

hne Rückfrage aßgebender Stelle lassen sich 1U  i darüber
1Ur Vermutungen aufstellen; ob VO|  S ort Aaus einmal eın authentischer
Auischluß wıird gegeben werden, Dleibt abzuwarten. An sıich lıegen
versc_:hiedene Erklärungsmöglichkeiten VOTr. Möglıch wäre, der
italıenische lext den Urtext der Enzyklıka darstellte, und dıe
anderen UÜbersetzungen aut dem ıtalıenıschen lext gründeten. Aber
der hıer in rage stehenden Steile ist der ıtalienische ext aniach
und eindeutig klar, daß dıe abweichende lateinische Fassung der
ersten Publikation sıch niıcht als bloßer „Ubersetzungsifehler“ erklären
lıeße. Verständlicher wird die Abweıichung, WEein iIiNnNan annımmt, daß
der Urtext lateinısch War und der entscheidenden Stelle dıe Fassung
auiwı1es, die das „Notandum“ als dıe richtige Sinngebung bezeichnet.
Diese Fassung hat eine gewlsse stilistische Härte; enn der mıt „NEQquE
ıd ad cruentam‘““* nhebende Satzteiıl entbehrt eines eigenen Prädikates;
dem Sınn nach ist Tadıka das vorhergehende „volunt‘“‘, das C1-—

gänzen ist. Da 1Un bekanntlıch dıe päpstlıchen Rundschreiben auch
nach der stilıstischen Seite VOIIN Fachleuten überarbeitet werden, wäre

mög daß das Bemühen, die eben erwähnte stilistische Härte aus-
zugleichen und den (nicht klar und schartf er1ahten Sinn durch Fın-
schiebung eInNEes uen Prädikats („Licebit““ klären, unbeabsichtigt
nıcht 1Ur ine stilistische Glättung, ondern auch eine gewIlsse Sınn-
verschiebung bracht hat Wenn jedoc! amıt das Entstehen des.
„Zwischentextes“ rklärt werden soll, ist noch eın eıteres
zeigen notwendig: diese stilıstische berarbeitung muß eriolgt seın
einer Zeıt, der übersetzende Urtext bereıts iın den Händen der
UÜbersetzer Wal, also etwa ın der eıt zwıschen „Druckbogen‘“ und
„Reindruck“, und s1e muß als ıne bloß stilıstische Änderung angesehen
worden se1ln, die 1ür die Übersetzung weder Sinn noch Ausdruck
wandelte. Für diese Annahme lıegen 1U  — eimge Anhaltspunkte VOT. Aus
der Weihnachtsallokution des Papstes (vom eze 1930; Osser-
vaiore Romano Nr 300 VO] 25 ezem. 1930, 1, Spalte O,
erg1ıbt sıch, daß damals der Text noch nıcht Tertig vorlag, daß der
Papst aber seiner Fertigstellung bis Ende des al  res testhielt.
Ferner steht Test, daß diıe englische setzung gleichzeitig mıiıt dem
lateinischen Text, die ıtalıenısche Ubersetzung einen Tag späater
(10 Januar 1931; Osservatore Romano Nr. riolgte Beachtet INa  =)
die beträchtliche Länge der nzyklika, muß als durchaus wahr“-
scheinlich bezeichnet werden, daß IMan, Zeıt gewıinnen, ZUur An-
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tertugung der Übersetzungen . (dıe möglıchst bald erscheıinen sollten
die € 141 ausgegeben hat Sıind nNun 1ese gleichzeıtig auch

andere ZUTr letzten, eın stilistischen Feilung abgegeben worden,
ohne der Kürze der eıt iıne nachherige nochmalıge Über-
prüfung der 1 Seıite erfolgen konnte, erklärt sıch ohne
Schwierigkeıit, wie der abweichenden Fassung der erstien ubli-
katıon des lateinischen Jextes kommen konnte

Ob nun diese Konstruktion und Vermutung den Tatsachen WITKII1C:
entspricht, entzieht sıch NsSseIer Beurteijlung; jedenfalls scheint S1€e ulNs

eine einiache und naheliegende Erklärung bieten. Aber ennn die
Dınge objektiv auch anders lıegen sollten, aut alle bleibt bestehen,
daß der ortlaut des ursprünglıchen Textes, aut den die authentischen
UÜbersetzungen gründen, der authentische ext War und dıe Fassung
hatte, dıe das spätere „Notandum““ estgelegt hat, und daß darum dıe
in ThGI angedeutete ÄAuffassung VOIl iner Wandlung ıIn der ellung-
nahme des Gesetzgebers und V OIl einer „Rückübersetzung VO'  an der
authentischen Übersetzung in den rtext, als einer authentischen Kor-
rektur des erstien Urtextes‘‘ wohl aıls bwegıig und als e1InNe Fehldeutung
bezeichnet werden muß

Der heilige Robert Bellarmin als pologert.
Von Ludwiıig Kösters S]

In den bisher erschienenen Bellarmin-Schritten, u,. auch in den
beıiden Schol (1931) 508 Nr. 411 angezeigten Arbeıten, verm1ßt Han
leıder ine krıtische Würdigung Seıner heologı
Schen Eıgenart.

ist nıcht „Apolog e noch wenıger „Fundamentaltheologe‘‘;
ist „Kontroversist““‘, der sämtlıche damals von den Neuerern ange-
or1itenen Lehren, mochten sS1e UL  — die Glaubensvoraussetzungen Oder
dıe Glaubenslehren sel betreifen, mıiıt einer auch be1i Berück-
sichtigung der „Vorarbeiten“ geradezu erstaunlichen Erudıtion
verteidigt. Seine Ausiührungen haben ohne Zweıifel vielfach zunächst
einen zeıtgeschichtlichen W WIe in der Kontroverse das
Sanze uch zeıgt, das in Kapiteln widerlegt, der Papst
der Antichrist sel. Wlıe dieses Buch neben der Polemik be-
achtenswerte nga über die Lehre Vo Antichristen 1m allge-
Imeinen bietet, enthalten auch die an  en iundamentaltheo-
logıischen Fragen verbo |scripto efi tradıto|, de Christo, de
Summo Pontifice, de Concıl11s, de membris cclesiae reichstes, auch
heute einem guten Teil noch wertvoliles Materi1al. Wenn die Kon-
TOversen diese Gedanken auch nach eiınem einheitlichen Plane ordnen
und wohldisponiert sınd, s1e doch keineswegs einen lücken-
losen, systematıschen Beweis ür die Jatsache der Offenbarung.


